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Besondere Prüfungsvorschriften für die Fortbildungsprüfung  
zum Geprüften Industriemeister - Fachrichtung Holzverarbeitung / 
zur Geprüften Industriemeisterin - Fachrichtung Holzverarbeitung  

 
 

Aufgrund der §§ 54, 71 Abs. 2 des Berufsbildungsgeset-
zes vom 23. März 2005 (BGBl. I Seite 931) – BBiG –; 
zuletzt geändert durch Artikel 19 Abs. 3 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I Seite 3234), erlässt die 
Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern folgende von seinem Berufsbildungsaus-
schuss am 22. Juni 2017 nach § 79 Abs. 4 Satz 1 BBiG 
beschlossene und gemäß §§ 56 Abs. 1 Satz 2, 47 Abs. 1 
Satz 2 BBiG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 lit. a), 1 Abs. 2 lit. a) des 
Gesetzes zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. September 1993 
(GVBl. S. 754), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 408 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286), vom Baye-
rischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie mit Bescheid vom 8. August 
2017 genehmigte besondere Prüfungsvorschriften für die 
Fortbildungsprüfung zum Geprüften Industriemeister - 
Fachrichtung Holzverarbeitung / Geprüfte Industriemeis-
terin - Fachrichtung Holzverarbeitung. 
 
 

§ 1 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses 

(1) Die zuständige Stelle kann berufliche Fortbildungs-
prüfungen zum Geprüften Industriemeister Fachrichtung 
Holzverarbeitung/zur Geprüften Industriemeisterin -  
Fachrichtung Holzverarbeitung nach den §§ 2 bis 9 
durchführen, in denen die auf einen beruflichen Aufstieg 
abzielende Erweiterung der beruflichen Handlungs-
fähigkeit nachzuweisen ist.  

(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation 
zum Geprüften Industriemeister - Fachrichtung Holzver-
arbeitung/zur Geprüften Industriemeisterin - Fachrichtung 
Holzverarbeitung und damit die Befähigung, 

1. in Betrieben unterschiedlicher Größe der Holzindust-
rie in verschiedenen Bereichen und Tätigkeitsfeldern 
Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben wahr-
zunehmen und 

2. sich auf verändernde Technologien und Her-
stellungsverfahren, auf sich verändernde Strukturen 
der Arbeitsorganisation und auf neue Methoden der  
Organisationsentwicklung, der Personalführung und 
-entwicklung flexibel einzustellen sowie den  
technisch-organisatorischen Wandel im Betrieb mit-
zugestalten.  

(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die  
Qualifikation vorhanden ist, folgende in Zusammenhang 
stehende Aufgaben eines „Geprüften Industriemeisters – 
Fachrichtung Holzverarbeitung“ oder einer „Geprüften 
Industriemeisterin – Fachrichtung Holzverarbeitung“ 
wahrnehmen zu können: 

1. Mitwirken bei der Planung und Überwachung von 
Fertigungsabläufen im Betrieb; Aufrechterhalten  
eines störungsfreien innerbetrieblichen Transport-
flusses; Durchführen von Maßnahmen zum Werter-
halt von Materialien, Stoffen sowie Betriebs- und 
Produktionsmitteln bei deren Lagerung; Einleiten 
und Überwachen von Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt, der Gesundheit und zur Gewährleistung der 
Arbeitssicherheit; Entscheiden über den Einsatz von 
Betriebs- und Produktionsmitteln auch bei Verwen-
dung neuer Materialien und der Verbesserung des 
Arbeitsprozesses; Veranlassen und Überwachen 
von Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich  
präventiver Maßnahmen und Störungsbeseitigung 
an den Betriebs- und Produktionsmitteln; Gewähr-
leisten des verantwortungsvollen Umgangs mit  
Betriebs- und Produktionsmitteln auch unter den 
Aspekten Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz; Mitwirken beim Einsatz, der  
Auswahl, der Beschaffung und der Installation von 
neuen Maschinen, Anlagen und Einrichtungen;  
Arbeitsplätze nach ergonomischen Gesichtspunkten 
gestalten und die Arbeitsstätten unter Beachtung 
entsprechender Vorschriften, Verordnungen und 
Normen einrichten; Aufrechterhalten der Arbeitspro-
zesse unter Berücksichtigung eines störungsfreien 
Ablaufes und seiner ständigen Verbesserungen;  
Sicherstellen von Qualität und Quantität zur  
Aufrechterhaltung der Arbeitsprozesse unter Be-
rücksichtigung von Anforderungen und Vorgaben; 

Umsetzen von technischen Informationen in die Ar-
beitsprozesse sowie Aufnehmen, Bewerten und 
Verarbeiten von Daten für die Arbeitsprozesse; Mit-
wirken beim Vorbereiten, Einleiten, Ausführen und 
Optimieren neuer Arbeitsprozesse; Disponieren von 
Material, Bau- und Ersatzteilen. 

2. Vornehmen und Überwachen der Arbeitsverteilung 
unter Berücksichtigung kurzer Wartungszeiten von 
Quantität und Qualität der Dienstleistungen und der 
Qualifikationen der Mitarbeiter; Organisieren,  
Sicherstellen und Optimieren von Arbeitsabläufen 
unter Berücksichtigung der Arbeitsprozesse; Durch-
führen des Projektmanagements; Zusammenarbei-
ten mit innerbetrieblichen Stellen und Bereichen; 
Fördern der Abläufe in Gruppen und der Zusam-
menarbeit von Gruppen; Delegieren von Aufgaben; 
Umsetzen von Unternehmens- und Qualitäts-
managementzielen; Einleiten von Innovationspro-
zessen und Unterstützen der Mitarbeiter bei der 
Umsetzung; Sichern des innerbetrieblichen Informa-
tionsflusses; Mitwirken bei der Kunden- und Liefe-
rantenbetreuung; Gewährleisten der Einhaltung der 
arbeits-, sozialrechtlichen Bestimmungen; Überwa-
chen der Produktivität und der Termine; Aufstellen 
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von Kostenplänen und Überwachen der Kosten-
entwicklung; Fördern des und Mitarbeiten am konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess; Unterstützen 
von Maßnahmen zur Rationalisierung. 

3. Mitwirken bei der Planung des Personalbedarfs und 
bei der Stellenbesetzung; Einsetzen und Führen von 
Mitarbeitern sowie Fördern der Zusammenarbeit im 
Betrieb; Einteilen, Betreuen und Leiten von Arbeits-
gruppen; Beurteilen der Leistungen der Mitarbeiter; 
Erstellen von Urlaubs-, Schicht- und Terminplänen; 
Planen der Personalentwicklung unter dem Aspekt 
der Betreuung, Förderung und Qualifizierung sowie 
der Leistungsmotivation; Verantworten der Ausbil-
dung der zugeteilten Auszubildenden; Beraten von 
Mitarbeitern und Aufzeigen von Qualifizierungsmaß-
nahmen; Fördern der systematischen Weiterbildung 
der Mitarbeiter; Anleiten von Mitarbeitern zu eigen-
verantwortlichem Handeln; Moderieren von Gruppen 
und Leiten von Gesprächen sowie Präsentieren von 
Ergebnissen. 

(4) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum aner-
kannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte 
Industriemeisterin – Fachrichtung Holzverarbeitung. 

 
§ 2 

Umfang der Industriemeisterqualifikation und 
Gliederung der Prüfung 

(1) Die Qualifikation zum Geprüften Industriemeister/ 
zur Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung Holzver-
arbeitung umfasst: 

1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen, 

2. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen, 

3. Handlungsspezifische Qualifikationen. 

(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen 
Eignung ist durch eine erfolgreich abgelegte Prüfung 
nach § 4 der Ausbilder-Eignungsverordnung oder durch 
eine andere erfolgreich abgelegte vergleichbare Prüfung 
vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten  
Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungs-
ausschuss nachzuweisen. Die Aneignung dieser Qualifi-
kationen soll in der Regel vor Zulassung zum Prüfungsteil 
„Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen” erfol-
gen. Der Prüfungsnachweis ist vor Beginn der letzten 
Prüfungsleistung vorzulegen. 

(3) Die Prüfung zum Geprüften Industriemeister/zur 
Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung Holzverar-
beitung gliedert sich in die Prüfungsteile: 

1. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen, 

2. Handlungsspezifische Qualifikationen. 

(4) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist schriftlich in 
Form von anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen 
gemäß § 4 zu prüfen.  

(5) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist schriftlich in 
Form von funktionsfeldbezogenen und die Handlungsbe-
reiche integrierenden Situationsaufgaben und mündlich in 
Form eines situationsbezogenen Fachgesprächs gemäß 
§ 5 zu prüfen. 

 
§ 3 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen” ist zuzulassen, wer Folgendes 
nachweist: 

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf, der der Fachrichtung 
Holztechnik zugeordnet werden kann, und danach  
eine mindestens einjährige einschlägige Berufspraxis 
oder  

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
anderen gewerblich-technischen oder handwerklichen 
Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zwei-
jährige einschlägige Berufspraxis oder  

3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder 

4. eine mindestens 4jährige einschlägige Berufspraxis. 

(2) Zur Prüfung im Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer Folgendes nachweist: 

1. das Ablegen der Prüfung des Prüfungsteils „Fachrich-
tungsübergreifende Basisqualifikationen“, das nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegt, und  

2. in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Fällen zu den 
dort genannten Praxiszeiten mindestens ein weiteres 
Jahr Berufspraxis. 

(3) Die Berufspraxis gemäß den Absätzen 1 und 2 soll 
wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften 
Industriemeisters/einer Geprüften Industriemeisterin – 
Fachrichtung Holzverarbeitung gemäß § 1 Abs. 3 haben. 

(4) Abweichend von den in den Absätzen 1 und 2  
genannten Voraussetzungen kann zur Prüfung  auch 
zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen 
oder auf andere Weise glaubhaft macht, berufspraktische 
Qualifikationen erworben zu haben, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen.  

 
§ 4 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen 

(1) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basis-
qualifikationen” ist in folgenden Prüfungsbereichen zu 
prüfen:  

1. Rechtsbewusstes Handeln, 

2. Betriebswirtschaftliches Handeln, 

3. Anwendung von Methoden der Information, Kommuni-
kation und Planung, 

4. Zusammenarbeit im Betrieb, 

5. Berücksichtigen naturwissenschaftlicher und techni-
scher Gesetzmäßigkeiten. 

(2) Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes Handeln” soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen anwen-
dungsbezogener Handlungen, einschlägige Rechtsvor-
schriften berücksichtigen zu können. Dazu gehört, die 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter unter arbeitsrechtli-
chen Aspekten zu gestalten sowie nach rechtlichen 
Grundlagen die Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz 
und den Umweltschutz zu gewährleisten und die  
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Institutionen 
sicherzustellen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:  

1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschriften und 
Bestimmungen bei der Gestaltung individueller  
Arbeitsverhältnisse und bei Fehlverhalten von Mitarbei-
tern, insbesondere unter Berücksichtigung des  
Arbeitsvertragsrechts, des Tarifvertragsrechts und  
betrieblicher Vereinbarungen; 
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2. Berücksichtigen der Vorschriften des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, insbesondere der Beteiligungsrechte 
betriebsverfassungsrechtlicher Organe; 

3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen hinsichtlich 
der Sozialversicherung, der Entgeltfindung sowie der 
Arbeitsförderung; 

4. Berücksichtigen arbeitsschutz- und arbeitssicherheits-
rechtlicher Vorschriften und Bestimmungen in Abstim-
mung mit betrieblichen und außerbetrieblichen Institu-
tionen; 

5. Berücksichtigen der Vorschriften des Umweltrechts, 
insbesondere hinsichtlich des Gewässer- und Boden-
schutzes, der Abfallbeseitigung, der Luftreinhaltung 
und der Lärmbekämpfung, des Strahlenschutzes und 
des Schutzes vor gefährlichen Stoffen; 

6. Berücksichtigen einschlägiger wirtschaftsrechtlicher 
Vorschriften und Bestimmungen, insbesondere hin-
sichtlich der Produktverantwortung, der Produkthaftung 
sowie des Datenschutzes. 

(3) Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftliches Han-
deln” soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, im Rah-
men anwendungsbezogener Handlungen, betriebswirt-
schaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen und volks-
wirtschaftliche Zusammenhänge herstellen zu können. Es 
sollen Unternehmensformen dargestellt sowie deren 
Auswirkungen auf die eigene Aufgabenwahrnehmung 
analysiert und beurteilt werden können. Weiterhin soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebliche Abläufe 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten planen, beurteilen 
und beeinflussen zu können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

1. Berücksichtigen der ökonomischen Handlungsprinzi-
pien von Unternehmen unter Einbeziehung volkswirt-
schaftlicher Zusammenhänge und sozialer Wirkungen; 

2. Berücksichtigen der Grundsätze betrieblicher Aufbau- 
und Ablauforganisation; 

3. Nutzen und Möglichkeiten der Organisationsentwick-
lung; 

4. Anwenden von Methoden der Entgeltfindung und der 
kontinuierlichen, betrieblichen Verbesserung; 

5. Durchführen von Kostenarten-, Kostenstellen- und 
Kostenträgerzeitrechnungen sowie von Kalkulations-
verfahren. 

(4) Im Prüfungsbereich „Anwenden von Methoden der 
Information, Kommunikation und Planung” soll die Fähig-
keit nachgewiesen werden, Projekte und Prozesse  
analysieren, planen und transparent machen zu können. 
Dazu gehört, Daten aufbereiten, technische Unterlagen 
erstellen, entsprechende Planungstechniken einsetzen 
sowie angemessene Präsentationstechniken anwenden 
zu können. In diesem Rahmen können folgende  
Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Prozess- 
und Produktionsdaten mittels EDV-Systemen und  
Bewerten visualisierter Daten; 

2. Bewerten von Planungstechniken und Analyse-
methoden sowie deren Anwendungsmöglichkeiten; 

3. Anwenden von Präsentationstechniken; 

4. Erstellen von technischen Unterlagen, Entwürfen, 
Statistiken, Tabellen und Diagrammen; 

5. Anwenden von Projektmanagementmethoden; 

6. Auswählen und Anwenden von Informations- und 
Kommunikationsformen einschließlich des Einsatzes 
entsprechender Informations- und Kommunikations-
mittel. 

(5) Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im Betrieb” 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen 
anwendungsbezogener Handlungen, Zusammenhänge 
des Sozialverhaltens erkennen, deren Auswirkungen auf 
die Zusammenarbeit beurteilen und durch angemessene 
Maßnahmen auf eine zielorientierte und effiziente Zu-
sammenarbeit hinwirken zu können. Dazu gehört, die 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter fördern, betriebliche 
Probleme und soziale Konflikte lösen, Führungsgrundsät-
ze berücksichtigen und angemessene Führungstechniken 
anwenden zu können. In diesem Rahmen können folgen-
de Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

1. Beurteilen und Fördern der beruflichen Entwicklung 
Einzelner unter Beachtung des bisherigen Berufs-
weges und unter Berücksichtigung persönlicher und 
sozialer Gegebenheiten; 

2. Beurteilen und Berücksichtigen des Einflusses von 
Arbeitsorganisation und Arbeitsplatz auf das Sozial-
verhalten und das Betriebsklima sowie Ergreifen von 
Maßnahmen zu deren Verbesserung; 

3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruktur auf das 
Gruppenverhalten und die Zusammenarbeit sowie 
Entwickeln und Umsetzen von Alternativen; 

4. Auseinandersetzen mit eigenem und fremdem Füh-
rungsverhalten, Umsetzen von Führungsgrundsätzen; 

5. Anwenden von Führungsmethoden und -techniken 
einschließlich von Vereinbarungen entsprechender 
Handlungsspielräume, um Leistungsbereitschaft und 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern; 

6. Fördern der Kommunikation und Kooperation durch 
Anwenden von Methoden zur Lösung betrieblicher 
Probleme und sozialer Konflikte. 

(6) Im Prüfungsbereich „Berücksichtigen naturwissen-
schaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten” soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, einschlägige naturwis-
senschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten zur 
Lösung technischer Probleme einbeziehen sowie mathe-
matische, physikalische, chemische und technische 
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Lösung von Aufgaben 
aus der betrieblichen Praxis anwenden zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden: 

1. Berücksichtigen der Auswirkungen naturwissen-
schaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten auf 
Materialien, Maschinen und Prozesse sowie auf 
Mensch und Umwelt, insbesondere bei Oxydations- 
und Reduktionsvorgängen, thermischen Einflüssen, 
galvanischen Prozessen, mechanischen Bewegungs-
vorgängen, elektrotechnischen, hydraulischen und 
pneumatischen Antriebs- und Steuerungsvorgängen; 

2. Verwenden unterschiedlicher Energieformen im Be-
trieb sowie Beachten der damit zusammenhängenden 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt; 

3. Berechnen von betriebs- und fertigungstechnischen 
Größen bei Belastungen und Bewegungen; 

4. Anwenden von statistischen Verfahren und Durchfüh-
ren von einfachen statistischen Berechnungen sowie 
ihre graphische Darstellung. 

(7) Die Bearbeitungsdauer für die schriftlichen  
Aufgaben in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 genannten  
Prüfungsbereichen soll insgesamt höchstens acht  
Stunden betragen, je Prüfungsbereich nach Absatz 1 Nr. 
1 bis 4 mindestens 90 Minuten, im Prüfungsbereich nach 
Absatz 1 Nr. 5 mindestens 60 Minuten. 

(8) Wurden in nicht mehr als zwei schriftlichen Prü-
fungsleistungen in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 genannten 
Prüfungsbereichen eine mangelhafte Prüfungsleistung 
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erbracht, ist in diesen Prüfungsbereichen eine mündliche 
Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer oder mehrerer 
ungenügender schriftlicher Prüfungsleistungen besteht 
diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll  
anwendungsbezogen durchgeführt werden und je  
Prüfungsbereich und Prüfungsteilnehmer/-in nicht länger 
als 20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistung und die der mündlichen Ergänzungs-
prüfung werden zu einer Note zusammengefasst.  
Dabei wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleis-
tung doppelt gewichtet. 

§ 5 
Handlungsspezifische Qualifikationen 

(1) Der Prüfungsteil "Handlungsspezifische Qualifikati-
onen“ beinhaltet die Handlungsbereiche „Holzverarbei-
tung“, „Organisation“ sowie „Führung und Personal“, die 
den betrieblichen Funktionsfeldern Betriebstechnik, Ferti-
gungstechnik, Konstruktion und Montagetechnik zuzu-
ordnen sind. Die Handlungsbereiche werden durch die in 
Absatz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Qualifikationsschwer-
punkte beschrieben. Es werden drei funktionsfeldbezo-
gene und die Handlungsbereiche integrierende Situati-
onsaufgaben nach den Absätzen 3 bis 5 unter Berück-
sichtigung der fachrichtungsübergreifenden Basisqualifi-
kationen gestellt. Zwei der Situationsaufgaben sind 
schriftlich zu lösen, eine Situationsaufgabe ist Gegen-
stand des situationsbezogenen Fachgespräches nach 
Absatz 6. Situationsaufgaben sind so zu gestalten, dass 
alle Qualifikationsschwerpunkte der Handlungsbereiche 
mindestens einmal thematisiert werden. Die Prüfungs-
dauer der schriftlichen Situationsaufgaben beträgt jeweils 
mindestens vier Stunden, insgesamt jedoch nicht mehr 
als zehn Stunden. Das situationsbezogene Fachgespräch 
soll je Prüfungsteilnehmer oder Prüfungsteilnehmerin 
mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten dau-
ern. Es sind höchstens 45 Minuten Vorbereitungszeit 
einzuräumen. 

(2) Die Handlungsbereiche enthalten folgende Qualifi-
kationsschwerpunkte:  

1. Handlungsbereich "Holzverarbeitung“: 
a) Betriebstechnik,  
b) Fertigungstechnik, 
c) Konstruktion, 
d) Montagetechnik; 

2. Handlungsbereich "Organisation“: 
a) Betriebliches Kostenwesen, 
b) Planungs-, Steuerungs- und Kommunikations-

systeme, 
c) Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz; 

3. Handlungsbereich "Führung und Personal“: 
a) Personalführung, 
b) Personalentwicklung, 
c) Qualitätsmanagement. 

(3) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich 
„Holzverarbeitung“ soll einer seiner Qualifikations-
schwerpunkte den Kern bilden. Die Qualifikationsinhalte 
für diese Situationsaufgabe sind etwa zur Hälfte aus 
diesem Schwerpunkt zu bilden. Die Situationsaufgabe 
soll darüber hinaus Qualifikationsinhalte aus den 
Schwerpunkten der Handlungsbereiche „Organisation“ 
sowie "Führung und Personal“ integrativ mitberücksichti-
gen. Diese integrativen Qualifikationsinhalte sollen in 
annähernd gleichem Umfang den Abs. 4 und 5 entnom-
men werden; sie sollen sich aus Qualifikationsinhalten 
von mindestens drei Qualifikationsschwerpunkten zu-
sammensetzen und insgesamt etwa die andere Hälfte 
aller Qualifikationsinhalte dieser Situationsaufgabe aus-

machen. Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe fol-
gende Qualifikationsinhalte aus dem Handlungsbereich 
„Holzverarbeitung“ mit den Schwerpunkten gemäß den 
Nummern 1 bis 3 umfassen. 

1. Im Qualifikationsschwerpunkt "Betriebstechnik“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, technische An-
lagen und Einrichtungen funktionsgerecht einsetzen 
und deren Instandhaltung planen, organisieren und 
überwachen zu können. Dazu gehört, die Fertigung 
von Holzprodukten und Erzeugnissen umsetzen zu 
können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft 
werden: 

a) Auswählen, Festlegen und Erhalten der Funktion 
von Maschinen und Anlagen und der dazu-
gehörenden Aggregate und Werkzeuge sowie 
Hebe-, Transport- und Fördermittel, 

b) Planen und Einleiten von Instandhaltungsmaß-
nahmen sowie Überwachen und Gewährleisten 
der Instandhaltungsqualität und der Termine, 

c) Aufrechterhalten von Anlagen und Einrichtungen 
zur Energieversorgung und Resteentsorgung, 

d) Aufstellen und in Betrieb nehmen von Anlagen 
und Einrichtungen, insbesondere unter Beach-
tung sicherheitstechnischer und anlagenspezifi-
scher Vorschriften,  

e) Erhalten der Funktion und Überwachen der  
Steuer- und Regeleinrichtungen sowie der  
Diagnosesysteme von Maschinen und Anlagen, 

f)  Veranlassen von Maßnahmen zur Lagerung von 
Werk- und Hilfsstoffen sowie Produkten.  

2. Im Qualifikationsschwerpunkt "Fertigungstechnik“ 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Ferti-
gungsprozesse zur Herstellung und Veränderung 
von Produkten planen, organisieren und überwa-
chen zu können. Dazu gehört, in der Lage zu sein, 
fertigungstechnische Details und Zusammenhänge 
sowie Optimierungsmöglichkeiten des Fertigungs-
prozesses erkennen und zweckentsprechende 
Maßnahmen einleiten zu können. Beim Einsatz 
neuer Maschinen, Anlagen und Werkzeuge sowie 
bei der Be- und Verarbeitung neuer Werkstoffe und 
Fertigungshilfsstoffe gehört dazu, die Auswirkungen 
auf den Fertigungsprozess erkennen und berück-
sichtigen zu können. In diesem Rahmen können fol-
gende Qualifikationsinhalte in den Situationsaufga-
ben geprüft werden: 

a) Planen und Analysieren von Fertigungsaufträgen 
und Festlegen der anzuwendenden Verfahren, 
Betriebsmittel und Hilfsstoffe einschließlich  
Ermitteln der erforderlichen technischen Daten, 

b) Einleiten, Steuern, Überwachen und Optimieren 
des Fertigungsprozesses, 

c) Beurteilen von Auswirkungen auf den Ferti-
gungsprozess beim Einsatz neuer Werkstoffe, 
Verfahren und Betriebsmittel, 

d) Anwenden der numerischen Steuerungstechnik 
beim Einsatz von CNC gesteuerten Maschinen 
bei der Programmierung und Organisieren des 
Fertigungsprozesses unter Nutzen von Informa-
tionen aus rechnergestützten Systemen, 

e) Aufstellen und in Betrieb nehmen von Maschi-
nen und Fertigungssystemen. 

3. Im Qualifikationsschwerpunkt Konstruktion soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, konstruktions- und 
fertigungstechnische Aufgaben unter Berücksichti-
gung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte in 
einem Industriebetrieb umsetzen zu können. Dazu 
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gehört, berufsbezogene Sachverhalte analysieren 
und bewerten zu können. In diesem Rahmen kön-
nen folgende Qualifikationsinhalte in den Situations-
aufgaben geprüft werden: 

a) Anfertigen, Bewerten und Korrigieren konzeptio-
neller und funktionaler Lösungen für die Ferti-
gung unter Berücksichtigung der zu be- und  
verarbeitenden Werkstoffe einschließlich der 
Verfahren zur Oberflächenbehandlung, Skizzen, 
Entwurfs- und Konstruktionszeichnungen, 

b) Anwenden von Grundzügen der Konstruktion 
insbesondere von Möbel und Inneneinrichtun-
gen, Büro- und Ladeneinrichtungen, Küchen so-
wie Messebauten, auch unter Berücksichtigung 
der Ergonomie; Bestimmen der Fertigungstech-
niken und Begründen der Auswahl, 

c) Erarbeiten und Begründen von Vorschlägen für 
konstruktionstechnische Maßnahmen; Bewerten 
und Korrigieren von konstruktionsspezifischen 
Vorgaben. 

4. Im Qualifikationsschwerpunkt "Montagetechnik“ 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Aufträge 
zur Montage von Baugruppen und Produkten pla-
nen, organisieren und deren Durchführung überwa-
chen zu können. Dazu gehört, den Montageablauf 
bestimmende Teilvorgänge und Zusammenhänge 
sowie Optimierungsmöglichkeiten des Montagepro-
zesses erkennen und entsprechende Maßnahmen 
zur Umsetzung einleiten zu können. Weiter zählt 
dazu, Montageprinzipien nach vorgegebenen Krite-
rien auswählen, den Eigen- und Fremdteileanteil 
mitberücksichtigen und die Auswirkungen auf den 
Montageprozess erkennen zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte in 
den Situationsaufgaben geprüft werden: 

a) Planen und Analysieren von Montageaufträgen 
nach konstruktiven Vorgaben, Disponieren der 
Eigen- und Fremdteile und der terminlichen  
Vorgaben sowie Festlegen von Montageplatz, der 
Betriebs-, Montage- und Prüfmitteln, der Monta-
geprinzipien und Veranlassen des Montage-
prozesses,  

b) Konzipieren und Begründen von Ablaufplänen für 
Montagearbeiten einschließlich der zum Einsatz 
kommenden Werkzeuge und Maschinen; Prüfen, 
Bewerten und Korrigieren von vorgegebenen 
Montageplänen, 

c) Darstellen und Begründen der Notwendigkeit von 
objektbezogenen Zwischen- und Endkontrollen 
von Montagearbeiten, 

d) Beurteilen der Montagetechniken, Zuordnen der 
Verwendungszwecke und Begründen der Zuord-
nung. 

(4) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich 
„Organisation“ sollen mindestens zwei seiner Qualifika-
tionsschwerpunkte den Kern bilden. Die Qualifikationsin-
halte für diese Situationsaufgabe sind etwa zur Hälfte 
diesen Qualifikationsschwerpunkten zu entnehmen. Die 
Situationsaufgabe soll darüber hinaus Qualifikationsinhal-
te aus den Qualifikationsschwerpunkten der Handlungs-
bereiche „Holzverarbeitung“ sowie „Führung und Perso-
nal“ integrativ in annähernd gleichem Umfang mitberück-
sichtigen. Diese integrativen Qualifikationsinhalte sollen 
etwa die andere Hälfte aller Qualifikationsinhalte der 
Situationsaufgabe ausmachen. Die integrativen Qualifika-
tionsinhalte sind in annähern gleichen Umfang den Ab-
sätzen 3 und 5 zu entnehmen; sie sollen sich aus den 
Qualifikationsinhalten von mindestens drei Qualifikations-
schwerpunkten zusammensetzen. Im Einzelnen kann die 

Situationsaufgabe folgende Qualifikationsinhalte aus dem 
Handlungsbereich „Organisation“ mit den Qualifikations-
schwerpunkten gemäß den folgenden Nummern 1 bis 3 
umfassen: 

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebliches Kos-
tenwesen" soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und kos-
tenrelevante Einflussfaktoren erfassen und be-
urteilen, Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung 
aufzeigen und Maßnahmen für ein kostenbewusstes 
Handeln planen, organisieren, einleiten und über-
wachen zu können. Dazu gehört, Kalkulationsver-
fahren und Methoden der Zeitwirtschaft anwenden, 
organisatorische und personelle Maßnahmen auch 
in ihrer Bedeutung als Kostenfaktoren beurteilen 
und berücksichtigen zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte in den Situati-
onsaufgaben geprüft werden: 

a) Planen, Erfassen, Analysieren und Bewerten der 
funktionsfeldbezogenen Kosten nach vorgege-
benen Plandaten, 

b) Überwachen und Einhalten des zugeteilten  
Budgets, 

c) Beeinflussen der Kosten, insbesondere unter 
Berücksichtigung alternativer Konzepte und  
bedarfsgerechter Lagerwirtschaft, 

d) Beeinflussen des Kostenbewusstseins der  
Mitarbeiter bei unterschiedlichen Formen der 
Arbeitsorganisation, 

e) Erstellen und Auswerten der Betriebsabrech-
nung durch die Kostenarten-, Kostenstellen- und 
Kostenträgerzeitrechnung, 

f) Anwenden der Kalkulationsverfahren in der  
Kostenträgerstückrechnung einschließlich der 
Deckungsbeitragsrechnung, 

g) Anwenden von Methoden der Zeitwirtschaft. 

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Planungs-, Steue-
rungs- und Kommunikationssysteme" soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, das Projektma-
nagement unter Verwendung von Planungs-, Steue-
rungs- und Kommunikationssystemen durchführen 
und entsprechende Systeme zur Überwachung von 
Planungszielen und Prozessen anwenden zu  
können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft 
werden: 

a) Optimieren von Aufbau- und Ablaufstrukturen 
sowie Aktualisieren der Stammdaten für diese 
Systeme, 

b) Erstellen, Anpassen und Umsetzen von Produk-
tions-, Mengen-, Termin- und Kapazitätsplanun-
gen, 

c) Anwenden von Systemen für die Arbeitsablauf-
planung, Materialflussgestaltung, Produktions-
programmplanung und Auftragsdisposition  
einschließlich der dazugehörenden Zeit- und  
Datenermittlung, 

d) Anwenden von Informations- und Kommunikati-
onssystemen, 

e) Anwenden von Logistiksystemen, insbesondere 
im Rahmen der Produkt- und Materialdispositi-
on, 

f) Durchführen des Konfigurations- und Ände-
rungsmanagements. 

3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits-, Umwelt- 
und Gesundheitsschutz" soll die Fähigkeit nach-
gewiesen werden, einschlägige Vorschriften und 
Bestimmungen in ihrer Bedeutung erkennen und  
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ihre Einhaltung sicherstellen, Gefährdungsbeurtei-
lungen durchführen, Gefahren vorbeugen, Störun-
gen erkennen und analysieren sowie Maßnahmen 
zu ihrer Vermeidung oder Beseitigung einleiten zu 
können. Dazu gehört, sicherzustellen, dass sich die 
Mitarbeiter arbeits-, umwelt- und gesundheits-
schutzbewusst verhalten und entsprechend handeln 
können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft 
werden: 

a) Überprüfen und Gewährleisten der Arbeits-
sicherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und  
Umweltschutzes im Betrieb, 

b) Fördern des Mitarbeiterbewusstseins bezüglich 
der Arbeitssicherheit und des betrieblichen  
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes, 

c) Planen, Durchführen und Dokumentieren von 
Unterweisungen in der Arbeitssicherheit, des  
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes, 

d) Überwachen der Lagerung von und des Um-
gangs mit umweltbelastenden und gesundheits-
gefährdenden Betriebsmitteln, Einrichtungen, 
Werk- und Hilfsstoffen, 

e) Durchführen von Gefährdungsbeurteilungen so-
wie Planen, Vorschlagen, Einleiten, Überprüfen 
und Dokumentieren von Maßnahmen zur  
Verbesserung der Arbeitssicherheit sowie zur 
Reduzierung und Vermeidung von Unfällen und 
von Umwelt- und Gesundheitsbelastungen. 

(5) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich 
„Führung und Personal“ sollen mindestens zwei seiner 
Qualifikationsschwerpunkte den Kern der Situations-
aufgabe bilden. Die Qualifikationsinhalte für diese Situati-
onsaufgabe sind etwa zur Hälfte diesen Qualifikations-
schwerpunkten zu entnehmen. Die Situationsaufgabe soll 
darüber hinaus integrativ in annähernd gleichem Umfang 
Qualifikationsinhalte aus den Qualifikationsschwer-
punkten der Handlungsbereiche „Holzverarbeitung“ und 
„Organisation“ mitberücksichtigen. Diese integrativen 
Qualifikationsinhalte sollen etwa die andere Hälfte aller 
Qualifikationsinhalte der Situationsaufgabe ausmachen. 
Die integrativen Qualifikationsinhalte sind in annähernd 
gleichen Umfang den Absätzen 3 und 4 zu entnehmen. 
Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe folgende Quali-
fikationsinhalte aus dem Handlungsbereich „Führung und 
Personal“ mit den Qualifikationsschwerpunkten gemäß 
den folgenden Nummern 1 bis 3 umfassen:  

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalführung" 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, den  
Personalbedarf ermitteln und den Personaleinsatz 
entsprechend den betrieblichen Anforderungen si-
cherstellen sowie Mitarbeiter nach zielgerichteten 
Erfordernissen durch die Anwendung geeigneter 
Methoden zu verantwortlichem Handeln hinführen 
zu können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben ge-
prüft werden: 

a) Ermitteln und Bestimmen des qualitativen und 
quantitativen Personalbedarfs unter Berück-
sichtigung technischer und organisatorischer 
Veränderungen, 

b) Auswählen und Einsetzen der Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung ihrer persönlichen Daten, ihrer 
Eignung und Interessen sowie der betrieblichen 
Anforderungen,  

c) Feststellen eines zusätzlichen Dienstleistungs-
bedarfs vor Ort, Akquirieren von Personal und 
Vergabe an Dritte, 

d) Erstellen von Anforderungsprofilen, Stellen-
planungen und -beschreibungen sowie von 
Funktionsbeschreibungen, 

e) Delegieren von Aufgaben und der damit verbun-
denen Verantwortung, 

f) Fördern der Kommunikations- und Kooperati-
onsbereitschaft, 

g) Anwenden von Führungsmethoden und -mitteln 
zur Bewältigung betrieblicher Aufgaben und zum 
Lösen von Problemen und Konflikten, 

h) Beteiligen der Mitarbeiter am kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess, 

i) Einrichten, Moderieren und Steuern von Arbeits- 
und Projektgruppen. 

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalentwick-
lung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, auf 
der Basis einer qualitativen und quantitativen  
Personalplanung eine systematische Personalent-
wicklung durchführen zu können. Dazu gehört,  
Personalentwicklungspotenziale einschätzen und 
Personalentwicklungs- und Qualifizierungsziele  
festlegen, entsprechende Maßnahmen planen,  
realisieren, deren Ergebnisse überprüfen und die 
Umsetzung im Betrieb fördern zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte in 
den Situationsaufgaben geprüft werden: 

a) Ermitteln des quantitativen und qualitativen  
Personalentwicklungsbedarfs unter Berücksich-
tigung der gegenwärtigen und zukünftigen  
Anforderungen,  

b) Festlegen der Ziele für eine kontinuierliche und 
innovationsorientierte Personalentwicklung so-
wie der Kategorien für den Qualifizierungserfolg, 

c) Durchführen von Potentialeinschätzungen nach 
vorgegebenen Kriterien und unter Anwendung 
entsprechender Instrumente und Methoden, 

d) Planen, Durchführen und Veranlassen von  
Maßnahmen der Personalentwicklung zur Quali-
fizierung und zielgerichteten Motivierung unter 
Berücksichtigung des betrieblichen Bedarfs und 
der Interessen der Mitarbeiter, 

e) Überprüfen der Ergebnisse aus Maßnahmen der 
Personalentwicklung zur Qualifizierung sowie 
Fördern ihrer betrieblichen Umsetzungs-
maßnahmen, 

f) Beraten, Fördern und Unterstützen von Mitarbei-
tern hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung. 

3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Qualitätsmanage-
ment“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
Qualitätsziele durch Anwendung entsprechender 
Methoden und Beeinflussung des Qualitätsbewusst-
seins der Mitarbeiter sichern sowie bei der Realisie-
rung eines Qualitätsmanagementsystems mitwirken 
und zu dessen Verbesserung und Weiterentwick-
lung beitragen, rechtliche Rahmenbedingungen im 
Kunden-Lieferanten-Verhältnis, Verträge und Ver-
einbarungen berücksichtigen zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte in 
den Situationsaufgaben geprüft werden: 

a) Berücksichtigen des Einflusses des Qualitäts-
managementsystems auf das Unternehmen und 
auf die Handlungen in den Funktionsfeldern, 

b) Fördern des Qualitätsbewusstseins und der  
Kundenorientierung der Mitarbeiter, 

c) Anwenden von Verfahren und Methoden zur  
Sicherung und Verbesserung der Qualität,  
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insbesondere der Produkt- und Prozessqualität 
sowie der Kundenzufriedenheit, 

d) Kontinuierliches Umsetzen der Qualitäts-
managementziele durch Planen, Sichern und 
Lenken von qualitätswirksamen Maßnahmen, 

e) Beachten von rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Verträgen und Vereinbarungen, insbesondere im 
Hinblick auf Gewährleistung und Garantie,  
Kulanz und Kundenbindung. 

(6) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll die  
Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebliche Aufgaben-
stellungen analysieren, strukturieren und einer begründe-
ten Lösung zuführen zu können. Dazu gehört, Lösungs-
vorschläge unter Einbeziehung von Präsentationstechni-
ken erläutern und erörtern zu können. Das situationsbe-
zogene Fachgespräch hat die gleiche Struktur wie eine 
schriftliche Situationsaufgabe. Es stellt den Handlungsbe-
reich in den Mittelpunkt, der nicht Kern einer schriftlichen 
Situationsaufgabe ist und integriert insbesondere die 
Qualifikationsschwerpunkte, die nicht schriftlich geprüft 
werden. 

(7) Wurde in nicht mehr als einer schriftlichen  
Situationsaufgabe eine mangelhafte Prüfungsleistung 
erbracht, ist in dieser Situationsaufgabe eine mündliche  
Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer oder mehreren 
ungenügenden schriftlichen Prüfungsleistungen besteht 
diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll in 
der Regel nicht länger als 20 Minuten dauern. Die  
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die der 
mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer  
Prüfungsleistung zusammengefasst. Dabei wird die  
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt 
gewichtet. 

 
§ 6 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin ist 
auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestand-
teile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn eine 
andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem 
staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt  
wurde und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung  
innerhalb von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des 
Bestehens der anderen Prüfung erfolgt. 

 
§ 7 

Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 
der Prüfung 

(1) Die Prüfungsteile „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen” und „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen” sind gesondert nach Punkten zu bewerten.  

(2) Für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende 
Basisqualifikationen” ist eine Note aus dem arithmeti-
schen Mittel der Punktebewertungen der Leistungen in 
den einzelnen Prüfungsbereichen zu bilden. 

3) Im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen” ist für jede Situationsaufgabe und das situationsbe-
zogene Fachgespräch jeweils eine Note aus der Punkte-
bewertung der Prüfungsleistung zu bilden.  

(4) Aus dem arithmetischen Mittel der Punktebewertun-
gen der Prüfungsleistungen des Prüfungsteils „Fachrich-
tungsübergreifende Basisqualifikationen“ und aus den 
einzelnen Punktebewertungen der Prüfungsleistungen 

des Prüfungsteils „Handlungsspezifische Qualifikationen“ 
ist eine Gesamtnote zu bilden. 

(5) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn im  
Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifika-
tionen” in allen Prüfungsbereichen sowie im Prüfungsteil 
„Handlungsspezifische Qualifikationen” in den schriftli-
chen Situationsaufgaben und in dem situationsbezoge-
nen Fachgespräch jeweils mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht wurden. 

(6) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen. In das Zeugnis sind die Gesamtnote, die  
in den Prüfungsteilen „Fachrichtungsübergreifende  
Basisqualifikationen” und „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“ erzielten Noten sowie die Punktebewertungen 
in den einzelnen Prüfungsbereichen nach § 4 sowie die 
Punktebewertungen in den Situationsaufgaben und dem 
situationsbezogenen Fachgespräch einzutragen. Im Fall 
der Freistellung gemäß § 6 sind Ort und Datum sowie 
Bezeichnung des Prüfungsgremiums der anderweitig 
abgelegten Prüfung anzugeben. Der Nachweis über den 
Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse 
gemäß § 2 Abs. 2 ist im Zeugnis einzutragen. 

 
§ 8 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann zweimal 
wiederholt werden. 

(2) Wer an einer Wiederholungsprüfung teilnimmt und 
sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage der 
Beendigung des nicht bestandenen Prüfungsteils an, zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet, ist auf Antrag von der 
Prüfung in einzelnen Prüfungsbereichen, den schriftlichen 
Situationsaufgaben und dem situationsbezogenen  
Fachgespräch zu befreien, wenn die darin in einer  
vorangegangen Prüfung erbrachten Leistungen ausge-
reicht haben. 

 

§ 9 
Übergangsvorschriften 

(1) Begonnene Prüfungsverfahren zum/zur Industrie-
meister/in Holzverarbeitung können bis zum Ablauf des 
30.06.2020 nach den bisherigen Vorschriften zu Ende 
geführt werden.  

(2) Im Übrigen kann bis zum 31.01.2018 die  
Anwendung der bisherigen Vorschrift beantragt werden. 

 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in der Zeitschrift „Wirtschaft – Das IHK Magazin für Mün-
chen und Oberbayern“ in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung zum/zur Industriemeister/in Holzverarbeitung vom 
10.04.1981, in der Fassung vom 13.01.2014 außer Kraft. 
 

München, den 28. August 2017 
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Präsident   Hauptgeschäftsführer 

Dr. Eberhard Sasse  Peter Driessen 


